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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Diskussionslos überwies der Nationalrat in der Herbstsession 2018 ein Postulat seiner
Rechtskommission für ein Sicherheitskonzept für Personenidentifikatoren. Der
Bundesrat muss nun aufzeigen, wie den Risiken bei der Verwendung der AHV-Nummer
als Personenidentifikationsnummer begegnet und wie der Datenschutz bei der
Verwendung von Personenidentifikationsnummern allgemein verbessert werden kann.
Die Regierung hatte das Postulat zur Annahme beantragt, da sie sich der Problematik
bei der Verwendung der AHV-Nummer und der starken Ausweitung dieser Praxis
bewusst sei. Er habe beim EDI bereits im Februar 2017 einen Vorentwurf zur Regelung
der systematischen Verwendung der AHV-Nummer im Behördenverkehr in Auftrag
gegeben, so der Bundesrat in seiner Stellungnahme. 1

POSTULAT
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Als der Nationalrat in der Wintersession 2020 die Änderung des AHV-Gesetzes
bezüglich der Verwendung der AHV-Nummer als Personenidentifikator in der
Gesamtabstimmung guthiess, schrieb er das Postulat seiner RK, das ein
Sicherheitskonzept für Personenidentifikatoren forderte, ab. 2

POSTULAT
DATUM: 08.12.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Bei der Abstimmung vom 13. Juni 2021 über das Covid-Referendum war es zur
Besonderheit gekommen, dass das Gesetz, über welches abgestimmt worden war,
erstens wegen Dringlicherklärung bereits in Kraft war und zweitens bereits revidierte,
ebenfalls dringlich beschlossene Bestimmungen enthielt, die zwar nicht Gegenstand
der Abstimmung waren, aber ohne den ursprünglichen Erlass gegebenenfalls nicht
hätten existieren können. Würde also ein solcher Erlass in einer Volksabstimmung
abgelehnt, müssten auch nachträgliche dringliche Änderungen, sofern sie sich auf
konkrete Bestimmungen des Grunderlasses beziehen, ausser Kraft treten. Diese
Änderungen könnten auch nicht nachträglich wieder eingesetzt werden, weil der
Grundsatz des Erneuerungsverbots für dringliche Erlasse besteht. Es herrsche deshalb
Klärungsbedarf bezüglich Referenden zu dringlich erklärten Bundesgesetzen, folgerte
die SPK-NR nach der Volksabstimmung und forderte den Bundesrat auf, diesen in
einem Bericht darzulegen. Insbesondere die Frage, welche Bestimmungen nach
Ablehnung einer Referendumsvorlage noch gelten würden und welche nicht, sei zu
klären, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden. Nachdem der Bundesrat die Annahme des
Postulats beantragt hatte, überwies es der Nationalrat in der Frühjahrssession 2022
diskussionslos. 3

POSTULAT
DATUM: 16.03.2022
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Ein Postulat Schwaab (sp, VD) beschäftigte sich mit der Frage nach den "Auswirkungen
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen" und möchte den Bundesrat mit einer entsprechenden
Prospektivstudie beauftragen. Zentral geht es um die Änderungen im Steuerwesen und
bei den Sozialversicherungen, die nötig würden, falls die Robotisierung und
Digitalisierung zu einem starkem Anstieg der Kapitalerträge im Vergleich zum
Arbeitseinkommen führen. Da sich das Steuerwesen und die Sozialversicherungen auf
die Arbeitseinkommen stützen, hätte eine solche Entwicklung weitreichende Folgen.
Ziel der Studie soll es sein, verschiedene bekannte Möglichkeiten zur Veränderung des
Steuerwesens im Hinblick auf solche Veränderungen und ihre Kosten
zusammenzutragen. Der Nationalrat nahm das Postulat ohne Debatte an. 

Die grosse Aktualität des Themas „Roboter" zeigt sich an der relativ grossen Anzahl

POSTULAT
DATUM: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Vorlagen zu diesem Thema. Nur schon zu den Folgen der Robotisierung für die Steuern
und Sozialversicherungen wurden im Jahr 2017 weitere drei Postulate eingereicht, die
bis zur Sommersession 2017 noch nicht behandelt wurden (Po. 17.3151, Po. 17.3036
sowie Po. 17.3037). Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Sorgen bezüglich der Automation in
Produktionsprozessen machen. Bereits in den Jahren 1983 respektive 1985
argumentierten Ständerat Carl Miville (sp, BS) und Nationalrat Werner Carobbio (sp, TI),
dass personalsparende Geräte – unter anderem Roboter – zu Problemen für die
Sozialversicherungen, insbesondere für die AHV, führen könnten und entsprechend die
Finanzierungsgrundsätze der AHV überprüft werden müssen. 4

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Das im Juni 2019 von Nationalrätin Ada Marra (sp, VD) eingereichte Postulat
«Neuregelung der Finanzierung der Integration in den Arbeitsmarkt» wurde am 18.
Juni 2021 abgeschrieben, da es nicht innert zwei Jahren im Nationalrat behandelt
wurde. Mit dem Postulat wollte Nationalrätin Marra den Bundesrat beauftragen,
mögliche Massnahmen zur Förderung und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
Invalidenversicherung (IV), Arbeitslosenversicherung (ALV), Sozialhilfe und Berufsbildung
zur Integration der Arbeitslosen zu prüfen. Es sei an der Zeit, über einen vereinfachten
und universellen «Marshall-Plan» für die Weiterbildung und die berufliche Integration
nachzudenken, da oft verschiedene Institutionen dieselben Leistungen anbieten
würden, aber zu unterschiedlichen Bedingungen. In seiner Stellungnahme hatte der
Bundesrat die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Institutionen anerkannt, weshalb er dieses Thema im Rahmen der interinstitutionellen
Zusammenarbeit (IIZ) mit einer Reihe von Projekten bearbeite. Folglich hatte er das
Postulat zur Ablehnung empfohlen. 5

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
GIADA GIANOLA

Arbeitnehmerschutz

Im Oktober 2021 erschien der Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates
Bruderer Wyss (sp, AG) über die Flexibilisierung des Sozialversicherungsrechtes, auch
Flexi-Test genannt. Dabei wurde im Bericht geprüft, ob es nötig sei, das
Sozialversicherungsrecht zu flexibilisieren, zudem wurden die Vor- und Nachteile
konkreter Flexibilisierungsmöglichkeiten dargestellt. Der Bericht beschränkte sich
jedoch auf die in der Schweiz noch wenig verbreitete Form der Plattformarbeit, welche
der Bericht unter anderem darüber definiert, dass drei Parteien vorhanden sind –
Plattformbetreibende, Plattformbeschäftigte und Auftraggebende –, wobei die
Auftraggebenden die Plattformbeschäftigten über die Plattform kurzfristig und
«ausserhalb herkömmlicher Betriebsstrukturen» mit einzelnen Aufträgen betrauen.
Diese Arbeitsform eröffne nun den «Erwerbstätigen bezüglich der sozialen Absicherung
neue Chancen und Risiken», wurde im Bericht erklärt. 

Zuerst ging der Bericht auf den in der Schweiz bestehenden rechtlichen Rahmen der
Sozialversicherungen ein. Demnach kann sich das aktuelle Sozialversicherungssystem
den neuen Arbeitsformen anpassen und ist entsprechend flexibel. Gerade die
Unsicherheit über die Frage, ob eine Tätigkeit auf einer Arbeitsplattform selbständig
oder unselbstständig ist, und die damit verbundenen langen Wartefristen führten
jedoch zu Problemen. Zudem habe eine «Neueinstufung der Plattform als Arbeitgeberin
statt als einfache Vermittlerin beträchtliche finanzielle Auswirkungen». Hingegen könne
ein fehlender oder teilweiser Sozialversicherungsschutz bei Anstellungen mit kleinem
Pensum sowie bei Nebentätigkeiten sinnvoll sein, da sie einen Verbleib oder Einstieg in
die Erwerbstätigkeit ermöglichten. Dennoch solle eine Anbindung dieser Personen an
die zweite Säule geprüft werden. 6

POSTULAT
DATUM: 27.10.2021
GIADA GIANOLA
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Gegen den Widerstand von Bundespräsidentin Dreifuss überwies der Ständerat ein
Postulat Schiesser (fdp, GL), welches den Bundesrat auffordert, im Licht der Berichte
IDA-Fiso 1 und 2 sowie anderer Steuer- und Abgabeprojekte unmissverständliche und
klare Aussagen zu machen, mit welchem Szenario er leistungs- und einnahmenseitig
vorgehen will, damit die Sozialversicherungen bis mindestens 2015 finanziell gesichert
sind. Dreifuss verschanzte sich vergeblich hinter den Vorarbeiten für ein ökologisches
Steuersystem und der bereits eingeleiteten 11. AHV-Revision. In deren Botschaft werde
der Bundesrat umfassend über den Finanzierungsbedarf der Sozialversicherungen bis
2010 orientieren; über längerfristige Finanzierungsprobleme werde hingegen „zu
gegebener Zeit“ befunden werden müssen. Dennoch wurde das Postulat mit 34 zu 1
Stimmen klar angenommen und damit deutlich gemacht, dass die kleine Kammer nun
von der Landesregierung Klartext erwartet. Der Nationalrat überwies ein analoges
Postulat der FDP-Fraktion; diesmal widersetzte sich der Bundesrat der Entgegennahme
nicht mehr. Eine bereits 1997 eingereichte Motion (97.3370) von NR Seiler (svp, BE),
welche den BR verpflichten wollte, mindestens bis zum Vorliegen des IDA-FiSo-2-
Berichtes auf einen weiteren Ausbau der Sozialversicherungen zu verzichten, wurde
hingegen, da eindeutig überholt – und weil BR Dreifuss darlegen konnte, dass mit
Ausnahme der EO in den letzten Jahren kein „Ausbau“, sondern höchstens ein „Umbau“
stattgefunden habe – mit 62 zu 42 Stimmen abgelehnt. 7

POSTULAT
DATUM: 17.06.1999
MARIANNE BENTELI

Mit einem überwiesenen Postulat Wyss (svp, BE) beauftragte der Nationalrat die
Landesregierung, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der bilateralen Verträge auf
die Sozialversicherungen zusammen mit den finanziellen, demographischen,
aussenpolitischen und durchführungstechnischen Aspekten der AHV/IV-
Leistungsexporte ins Ausland vertieft zu untersuchen und zu beurteilen, dem Parlament
Bericht zu erstatten und ihm Vorschläge für gesetzgeberische sowie staatsvertragliche
Anpassungen zu unterbreiten. 8

POSTULAT
DATUM: 10.10.1999
MARIANNE BENTELI

Mit einem überwiesenen Postulat ersuchte Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) den Bundesrat, einen Bericht zur ökonomischen Effizienz des BVG
(Kapitaldeckungsverfahren) im Vergleich zur AHV (Umlageverfahren) ausarbeiten zu
lassen. Der Bericht soll insbesondere die langfristigen Folgen der Entwicklung der
Finanzmärkte und die Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
beleuchten. 9

POSTULAT
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Kuprecht (svp, SZ) forderte den Bundesrat auf, einen Bericht zu verfassen,
in welchem die verschiedenen Herausforderungen der Zukunft in einer gesamthaften
Betrachtung ersichtlich und die finanziellen Auswirkungen umfassend dargestellt
werden. Da am Ende dieser und zu Beginn der nächsten Legislatur gezwungenermassen
die langfristige Finanzierbarkeit aller Sozialwerke diskutiert werden muss, sollte,
gemäss dem Anliegen des Postulates, dringend ein aktueller Bericht der finanziellen
Situation als Ausgangspunkt für künftige Finanzierungsmodelle verfasst werden. Der
Bundesrat zeigte sich bereit, einen solchen in Auftrag zu geben und empfahl daher das
Postulat zur Annahme. Dem folgte auch der Ständerat. Gegen den Willen des
Bundesrates wurde auch ein ähnliches Postulat der SVP im Nationalrat mit 103 zu 89
Stimmen angenommen. 10

POSTULAT
DATUM: 18.03.2009
LINDA ROHRER

Ein Postulat Béglé (cvp, VD) forderte, alle Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der
AHV und der beruflichen Vorsorge jährlich über die voraussichtliche Höhe ihrer Rente
zu informieren. Die Auswirkungen von Entscheiden wie beruflichen Auszeiten oder
Teilzeitarbeit könnten so besser abgeschätzt werden. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung, da für die Berechnung insbesondere bei der AHV zentrale Elemente nicht in
einem Register erfasst seien und somit eine Prognose der Rentenhöhe aktuell nicht
möglich sei. Die Forderungen des Postulanten wären aus diesem Grund mit erheblichen
Kostenfolgen verbunden. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation in der
Herbstsession und lehnte den Vorstoss stillschweigend ab. 11

POSTULAT
DATUM: 30.09.2016
FLAVIA CARONI
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Im November 2016 reichte die SGK-SR ein Postulat ein, mit dem die Kinderrenten der
ersten Säule – konkret der Export von Kinder- und Waisenrenten an Pflegekinder ins
Ausland – vertieft analysiert werden sollen. Insbesondere die Praxis der Überprüfung
der Anspruchsvoraussetzungen, die Zielländer dieser Leistungen, die
Lebenshaltungskosten und Kaufkraft in diesen Ländern sowie die Familien- und
Wirtschaftssituation der Betroffenen sollen untersucht werden. Grund dafür sei, so
erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) in der Ständeratsdebatte während der
Frühjahrssession 2017, dass verschiedenen Berichten zufolge vor allem ältere Männer
mit hohen Einkommen und Kindern aus einer zweiten Ehe von Kinderrenten profitieren
würden. Zudem hätten auch Kinder von Schweizerinnen und Schweizern, die nach einer
Heirat im Ausland geboren werden, die mit einer ausländischen Partnerin oder einem
ausländischen Partner gezeugt werden oder die aus der ersten Ehe der Partnerin oder
des Partners stammen, Anspruch auf eine Rente. Wie häufig dies in den verschiedenen
Regionen der Welt vorkomme, solle daher in einem Bericht erfasst werden. Der
Bundesrat empfahl das Postulat zur Annahme und der Ständerat, der es gleich im
Anschluss an den Entwurf zu den parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und
Rossini (13.477) und an seine Entscheidung, dass auch in Zukunft Kinderrenten
ausbezahlt werden sollen, behandelte, nahm das Postulat stillschweigend an. 12

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die Auswirkungen der Robotik auf das Sozialversicherungssystem sowie eine
Integration derselben in das System wollte Mathias Reynard (sp, VS) mit einem Postulat
analysieren lassen. Insbesondere solle ein hypothetisches
sozialversicherungspflichtiges Einkommen für Roboter untersucht werden, verlangte
der Postulant. Die OECD habe festgestellt, dass fast ein Viertel aller Arbeitsplätze direkt
von der Automatisierung betroffen seien. Ein Verlust von Arbeitsplätzen stelle in der
Schweiz vor allem ein Problem für die Sozialversicherungen dar: Ein Anstieg der Anzahl
Arbeitslosen sei problematisch für die ALV, ein Rückgang der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge für die AHV und für die IV und eine erschwerte
Arbeitsmarktintegration aufgrund immer höherer Kompetenzanforderungen stelle die
IV, die ALV und die Sozialhilfe vor Probleme. Um die Risiken der Robotik einzudämmen,
müssten diese präventiv untersucht werden, erklärte Reynard. 
Der Bundesrat betonte, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Gesamtbeschäftigung könnten nicht abgeschätzt werden. Die Auswirkungen auf die
Sozialversicherungen würden aber bereits in dem in Arbeit befindlichen Bericht zu
einem Postulat Schwaab (sp, VD; Po. 17.3045) untersucht. 
Auch im Nationalrat fand das Postulat keinen Anklang, mit 126 zu 47 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) sprach sich die grosse Kammer gegen einen solchen Bericht aus. 13

POSTULAT
DATUM: 19.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Sozialwerke – konkret auf die AHV, die IV und
die berufliche Vorsorge – wollte Alex Kuprecht (svp, SZ) im Juni 2020 vom Bundesrat in
einem Postulat untersuchen lassen. Daten zu den «erschwerten wirtschaftlichen
Umständen» durch die Covid-19-Pandemie seien für die laufenden Reformprojekte in
den Sozialversicherungen wichtig, begründete er seinen Vorstoss. Zwar werde die ALV
durch die Übernahme der Kosten der Kurzarbeitsentschädigung durch den Bund nicht
ausserordentlich stark belastet, die Auswirkungen auf die übrigen Sozialwerke durch die
eingeschränkten Beitragsflüsse etwa durch Long Covid (insbesondere auf die IV und die
Pensionskassen) müssten jedoch untersucht werden, betonte Hannes Germann (svp,
SH), der das Postulat von Ratspräsident Kuprecht in der Frühjahrssession 2021
begründete. Nachdem auch Bundesrat Berset das Vorhaben unterstützt hatte, nahm
der Ständerat das Postulat stillschweigend an. 14

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Gedanke einer substantiellen Aufstockung der AHV-Renten mit dem Ziel, diese
existenzsichernd auszugestalten, scheint sich auch in bürgerlichen Kreisen einen Weg
zu bahnen. Mit einem überwiesenen Postulat des Tessiner Freisinnigen Cavadini lud der
Nationalrat den Bundesrat ein, den finanziellen Mehraufwand zu ermitteln, den die
Anhebung des Mindestbetrages der AHV-Renten auf das Niveau des Höchstbetrages
mit sich brächte, und im Rahmen der 11. AHV-Revision die Einführung einer
Einheitsrente zu prüfen, die den Existenzbedarf aller AHV-Bezügerinnen und -bezüger
deckt. Dies würde, führte Cavadini aus, zu einer Verringerung der Ergänzungsleistungen
führen, welche nur noch an Einzelpersonen oder Ehepaare ohne ausreichende
berufliche Vorsorge als Unterstützungsbeiträge an die Wohnungskosten und die
Krankenkassenprämien auszurichten wären. 15

POSTULAT
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Nach den Anlageformen des BVG gerieten auch jene des AHV-Fonds unter Beschuss.
Ausgehend von der Analyse eines Bankfachmannes, wonach die AHV seit 1948 mit
attraktiveren Anlageformen mindestens 30 Mia. Fr. mehr hätte erwirtschaften können,
beantragte Nationalrat Loeb (fdp, BE) in einem überwiesenen Postulat, die
Anlagerichtlinien des AHV-Fonds seien an jene des BVG anzupassen. 16

POSTULAT
DATUM: 20.03.1992
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an die Beratungen wurde ein Postulat einer Kommissionsminderheit
Haller (sp, BE), welches die Prüfung der Angleichung des Rentenalters auf die 11. AHV-
Revision verschieben wollte, konsequenterweise abgelehnt, ein weiteres Postulat einer
Kommissionsminderheit Spoerry (fdp, ZH), das den Bundesrat einlädt, verschiedene
Punkte des Splittings zuhanden der Verhandlungen des Ständerates genauer zu
überprüfen, hingegen überwiesen (Po. 93.3034). 17

POSTULAT
DATUM: 11.03.1993
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Vermot (sp, BE), welches anregte, der Bundesrat solle sich doch noch
einmal eingehend mit der Frage einer möglichen Nachzahlung von fehlenden AHV-
Beitragsjahren befassen, wurde mit Zustimmung des Bundesrates überwiesen. Bei der
Beratung der 10. AHV-Revision war - vor allem aus Rücksicht auf die
Auslandschweizerinnen und -schweizer - beschlossen worden, dass ab 1990, je nach
Beitragsdauer, bis zu drei Jahre rückwirkend angerechnet werden können. Vermot
begründete ihren Vorstoss damit, dass dieser Zeitraum je nach persönlicher Biographie
völlig ungenügend sei. 18

POSTULAT
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Die grosse Kammer überwies ein vor allem von der SP und der CVP getragenes Postulat
Widmer (sp, LU), welches den Bundesrat einlädt, die Einführung eines Bonus bei der
AHV für Freiwilligenarbeit im Sozialbereich zu prüfen. Diese Gutschrift soll Personen
gewährt werden, die nicht erwerbstätig sind oder deren Einkommen nicht zum Bezug
der AHV-Maximalrente berechtigt. 19

POSTULAT
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Mit einem vom Ständerat mit 16 zu 7 Stimmen überwiesenen Postulat Heberlein (fdp,
ZH) wurde der Bundesrat gebeten, die Einführung einer Zusatzrente (im Rahmen eines
Drei-Stufen-Modells) zu prüfen und die möglichen Finanzierungsmodalitäten sowie
deren finanzielle Auswirkungen auf die bestehenden Sozialversicherungen (namentlich
die AHV) aufzuzeigen. Diese Zusatzrente soll die Altersrente ergänzen und ist für
Personen vorgesehen, welche über das reguläre Rentenalter (von beispielsweise 65
Jahren) hinaus erwerbstätig bleiben und bis zu einem maximalen Rentenalter (von
beispielsweise 68 oder 70 Jahren) Lohnbeiträge zahlen sowie während dieser Zeit auf
den Rentenanspruch verzichten. Der Bundesrat begründete seine ablehnende Haltung
mit seinen Arbeiten zur Verbesserung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen,
die für ihn momentan Priorität hat. 20

POSTULAT
DATUM: 02.10.2007
MARIANNE BENTELI
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Seit Jahren werden die Entscheide des Bundesrates und des bürgerlich dominierten
Parlaments zur AHV damit begründet, dass dieses zentrale Sozialwerk wegen der
ungünstigen demografischen Entwicklung unweigerlich in eine finanzielle Schieflage
schlittern werde, ein Umstand, der vom links-grünen Lager mit Hinweis auf die
Konjunkturabhängigkeit der 1. Säule immer wieder bestritten wird. Mit einem
überwiesenen Postulat verlangte Schelbert (gp, LU) deshalb vom Bundesrat aktualisierte
Zusatzberichte, welche die geänderten objektiven Bedingungen der AHV-Finanzierung
berücksichtigen und plausiblere Prognosen machen als im Rahmen der 11. AHV-
Revision. 21

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ohne Debatte ein Postulat Humbel (cvp, AG), das den
Bundesrat beauftragt, einen Bericht über die insbesondere infolge der
Unternehmenssteuerreform II erwarteten drohenden Beitragsausfälle bei der AHV zu
erstellen und allfällige Gegenmassnahmen zu präsentieren. 22

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies in der Herbstsession ein Postulat Maury Pasquier (sp, GE) zur
Prüfung der Auswirkungen des Mischindex auf die AHV-Renten. Der Mischindex sei nun
seit 35 Jahren in Kraft, so die Postulantin, und bei der Diskussion der Rentenhöhen im
Zuge der Reform der Altersvorsorge sei es wichtig, seine Auswirkungen während dieser
Zeit zu kennen. 23

POSTULAT
DATUM: 16.09.2014
FLAVIA CARONI

Ein Postulat Heberlein (fdp, ZH) für eine Flexibilisierung des Pensionsalters wurde im
Rahmen der Behandlung der Reform der Altersvorsorge 2020 vom Ständerat in der
Herbstsession 2015 abgeschrieben. 24

POSTULAT
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Im Zusammenhang mit der Beratung der Unternehmenssteuerreform III wurde ein
Postulat Humbel (cvp, AG) zur Verhinderung von Beitragsausfällen bei der AHV
abgeschrieben. 25

POSTULAT
DATUM: 17.03.2016
FLAVIA CARONI

Im Rahmen des parlamentarischen Entscheids über die Reform der Altersvorsorge 2020
wurde das Postulat Maury Pasquier (sp, GE) zu den Auswirkungen des Mischindex
abgeschrieben. 26

POSTULAT
DATUM: 16.09.2016
FLAVIA CARONI

Eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters nach unten und oben ohne negative
Auswirkungen auf das finanzielle Gesamtgleichgewicht zwischen AHV, Pensionskasse
und Gesundheitskosten sowie auf die Leistungen an die Versicherten hatte das Postulat
Béglé (cvp, VD) zum Ziel. Ab dem 58. Altersjahr soll eine 80-prozentige Anstellung zu 80
Prozent des Lohnes mit 100-prozentiger Rentenleistung ermöglicht werden. Zudem
sollen die Arbeitnehmenden bis zu ihrem 70. Altersjahr ihren Arbeitsrhythmus selbst
wählen und dadurch ihre Altersrente aufbessern können. Ein solches System würde es
Seniorinnen und Senioren erlauben, „ihr berufliches Engagement am Ende ihrer
Karriere” selbst festzulegen, was ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit verbessern und
allgemein die Krankheitskosten senken würde. Die Wirtschaft könnte durch einen
flüssigeren Wissenstransfer zusätzlich von der Erfahrung der älteren Mitarbeitenden
profitieren, während das finanzielle Gleichgewicht der Altersvorsorge dank der
verlängerten Beitragszeit stabil bliebe. 
Der Bundesrat teilte die Meinung des Postulanten, wonach sowohl die
Arbeitnehmenden als auch die Unternehmen von einer freiwillig möglichen
Verlängerung der Arbeitszeit älterer Personen profitieren würden. Da jedoch das
tatsächliche Rücktrittsalter gemäss wissenschaftlicher Studien deutlich unter dem
Rentenalter liegt, möchte der Bundesrat vor allem Anreize zur Weiterführung der
Erwerbstätigkeit schaffen. Eine weitere Senkung des Mindestalters für den
Rentenvorbezug auf 58 Jahre – der Bundesrat hatte im Rahmen der Altersvorsorge
2020 ein Mindestalter von 62 Jahren vorgeschlagen – würde diesem Anliegen
zuwiderlaufen. Insgesamt erfülle das vom Bundesrat vorgeschlagene
Flexibilisierungsmodell die Forderungen des Postulats jedoch mehrheitlich, zudem
würde ein neuer Bericht kaum zu neuen Erkenntnissen führen. Folglich empfahl der
Bundesrat das Anliegen zur Ablehnung. Der Nationalrat folgte dem Antrag und lehnte

POSTULAT
DATUM: 11.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



das Postulat mit 59 zu 120 Stimmen (1 Enthaltung) ab. 27

Im März 2019 forderte Peter Hegglin (cvp, ZG) in einem Postulat vom Bundesrat einen
Bericht über Lösungsvarianten zu AHV, Pensionskassen und Steuern, mit denen die
Erwerbstätigkeit nach Erreichen des Regelrentenalters gefördert werden kann. Wegen
der steuerlichen Progression sei ein Rentenaufschub heute nur für die AHV, nicht aber
für die AHV-Beziehenden attraktiv, rechnete er vor. Massnahmen wie die Erhöhung des
Freibetrags und der damit einhergehenden Entlastung der Erwerbseinkommen von den
AHV-Beiträgen würden Personen im Regelrentenalter auch für die Arbeitgebenden und
den Schweizer Arbeitsmarkt interessant machen, erklärte Hegglin. Dadurch könnte die
in Kürze entstehende Beschäftigungslücke bekämpft werden. 
Auch der Bundesrat erklärte entsprechende Anreize für wichtig, betonte jedoch, dass
er diese bereits in der Vorlage zur AHV 21 vorgesehen habe und es daher keiner
weiteren Analyse bedürfe. 
In der Parlamentsdebatte zum Postulat in der Sommersession 2019 erwiderte Hegglin,
dass der Bundesrat diesen Aspekt zwar bezüglich der AHV, nicht aber bezüglich der
Pensionskassen und der Steuern behandle – Letzteres wolle er noch nicht einmal
prüfen. Um solche Gedanken anstellen zu können, solle das Postulat angenommen
werden, argumentierte er. Mit 26 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat
diesem Aufruf und nahm das Postulat an. 28

POSTULAT
DATUM: 20.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2020 forderte Yvonne Feri (sp, AG) in einem Postulat einen
bundesrätlichen Bericht zu den Möglichkeiten zur Aufhebung der Ungleichbehandlung
von Witwen und Witwern bei der AHV und der Unfallversicherung, wobei gleichzeitig
«die angemessene Existenzsicherung für Hinterbliebene unabhängig von ihren
Familienmodellen» garantiert werden soll. Die bisherige Regelung – wonach Männer nur
bis zur Volljährigkeit ihres jüngsten Kindes eine Hinterbliebenenrente erhalten, Frauen
mit Kindern oder Frauen, die nach 45 Jahren verwitweten, jedoch bis zum Erhalt der
AHV – beruhe auf dem Bild eines berufstätigen Mannes und einer für den Haushalt und
die Kinder verantwortlichen Frau. Nachdem der EGMR diese Sichtweise im Oktober
2020 verneint und dem Kläger Recht gegeben hatte, müsse diese Regelung nun
geschlechtsneutral ausgestaltet werden. Dabei müssten jedoch Problematiken wie
Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderungen, mit sehr kleinen Renten der
beruflichen Vorsorge oder erschwertem Wiedereinstieg ins Erwerbsleben
berücksichtigt werden, forderte Feri. Der Bundesrat beantragte das Postulat zur
Annahme, der Nationalrat behandelte es in der Frühjahrssession 2021, nachdem es von
Verena Herzog (svp, TG) bekämpft worden war. In der Nationalratsdebatte führte
Yvonne Feri den Handlungsbedarf in diesem Bereich auf die veränderte
gesellschaftliche Situation zurück, während Verena Herzog ebendies bestritt: Vielmehr
führten die «juristischen und politischen Aktivitäten in diesem Bereich», wie eben auch
das Postulat Feri, zu Unsicherheit. Dieses Thema sei zudem bereits in Bearbeitung
durch den Bundesrat, durch ein Forschungsprojekt sowie durch eine parlamentarische
Initiative 21.416. Schliesslich wehrte sie sich dagegen, die Ehe gleichzeitig für alle zu
öffnen und durch diese Änderung zu schwächen. Mit 116 zu 48 Stimmen (bei 1
Enthaltung) nahm der Nationalrat das Postulat gegen den Willen der SVP-Fraktion an. 29

POSTULAT
DATUM: 05.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2018 hatte Beat Flach (glp, AG) ein Postulat eingereicht, mit dem er eine
Legalisierung von Cannabis und eine Besteuerung entsprechend derjenigen von
Tabakprodukten zur Finanzierung der AHV und der IV prüfen lassen wollte. Zudem
sollten die Auswirkungen der Legalisierung auf die Wirtschaft und die Landwirtschaft
sowie auf die Qualität der Cannabisprodukte untersucht werden.
Der Bundesrat verwies auf verschiedene Pilotprojekte und auf zwei bereits
angenommene entsprechende Vorstösse (Po. 17.4076; Mo. 18.3148), deren Ergebnisse er
abwarten wolle. Entsprechend beantragte er die Ablehnung des Postulats.
Zwei Jahre nach der Einreichung wurde der Vorstoss im September 2020 unbehandelt
abgeschrieben. 30

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Im März 2021, wenige Tage nach der ersten Behandlung der AHV 21 durch den
Ständerat, reichte Beat Rieder (mitte, VS) ein Postulat ein, mit dem er eine Finanzierung
der AHV durch eine Finanzmarkttransaktionssteuer prüfen lassen wollte. Konkret sollte
der Bundesrat die Ausgestaltung einer solchen Steuer für eine mittel- und langfristige
Finanzierung der AHV aufzeigen, welche das Vorsorgewerk über das aktuelle AHV-
Reformprojekt hinaus für die Jahre 2030 bis 2040 (mit-)finanzieren sollte. Der
Bundesrat verwies in seiner Antwort auf die bereits bestehende
Finanzmarkttransaktionssteuer, die Stempelabgabe, und auf die Bemühungen, diese
teilweise abzuschaffen. Entsprechende Umsatzabgaben berücksichtigten zudem die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betroffenen nicht und würden der Schweizer
Börse sowie den Schweizer Finanzintermediären schaden. Im Juni 2021 behandelte der
Ständerat den Vorstoss und folgte dabei einem Ordnungsantrag Stöckli (sp, BE) auf
Zuweisung der Vorlage an die WAK-SR. 31

POSTULAT
DATUM: 02.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Die SGK-SR forderte im Mai 2021 in einem Postulat einen Bericht zur Trennung der
Durchführungs- und Aufsichtsfunktionen der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS). Die ZAS
ist für die Vollzugsaufgaben in der 1. Säule zuständig, unter anderem für die Kontrolle
der Buchführung der Ausgleichskassen, die Führung der zentralen Register, die
Abwicklung von Rentenzahlungen ins Ausland und die Durchführung der AHV für das
Bundespersonal. Sie ist der EFV angegliedert, was die EFK aufgrund unklarer
Aufsichtszuständigkeiten bei der EFV und beim BSV kritisierte. Infolgedessen forderte
die Kommission, dass die Trennung der Aufsichtsaufgaben und der
Durchführungsaufgaben geprüft werde, wobei Letztere aus der Bundesverwaltung
auszugliedern seien. Der Bundesrat hiess das Anliegen gut, wollte aber eine
ergebnisoffene Prüfung durchführen und den Ausgliederungsentscheid folglich nicht
bereits vorgängig treffen. Stillschweigend stimmte der Ständerat dem Postulat in der
Herbstsession 2021 zu. 32

POSTULAT
DATUM: 27.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Ende 2021 verlangte die FDP.Liberale-Fraktion in einem Postulat eine Analyse der
Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge. Denn obwohl Ehepaare in
der AHV im Vergleich zu Konkubinatspaaren nur eine 150-prozentige statt einer 200-
prozentigen Altersrente erhielten, lägen ihre Einnahmen aus der Altersvorsorge etwa
aufgrund von Gutschriften oder Witwen-/Witwerrenten jährlich insgesamt CHF 400
Mio. höher als diejenigen der Konkubinatspaare. Folglich solle der Bundesrat in einem
Bericht aufzeigen, welche Vor- und Nachteile eine individuelle, vom Zivilstand
unabhängige Altersvorsorge für Verheiratete mit sich bringen würde und ein
entsprechendes Modell präsentieren, dessen Gesamtkosten die heutigen Kosten nicht
überstiegen. Einbeziehen solle er auch die Folgen eines Systemwechsels auf die
Gesellschaft und die anderen Sozialwerke. 
In der Frühjahrssession 2022 nahm der Nationalrat das Postulat stillschweigend an,
nachdem sich auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme für Annahme ausgesprochen
hatte. 33

POSTULAT
DATUM: 18.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Invalidenversicherung (IV)

Im Gegensatz zur Standesinitiative des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.305), welche die
Sozialversicherungen von den Negativzinsen ausnehmen wollte, reichte Thomas de
Courten (svp, BL) im September 2019 ein Postulat zur Prüfung von Instrumenten ein, mit
denen das Negativzinsumfeld zugunsten der Sozialversicherungen genutzt werden
könnte. Zum Beispiel könne die IV eine Anleihe über 10 Jahre in der Höhe von CHF 10
Mrd. am Finanzmarkt mit einem Zinssatz von minus 1 Prozent aufnehmen und mit dem
Ertrag – den sie aufgrund der negativen Zinsen erhält – der AHV ihre Schulden, die noch
immer bei über CHF 10 Mrd. liegen, zurückzahlen, schlug der Postulant vor. Der
Bundesrat solle auch prüfen, ob die bestehenden gesetzlichen Grundlagen ein solches
Vorgehen erlauben würden. 
Der Bundesrat beurteilte das von de Courten vorgestellte Szenario zwar als
unrealistisch, erklärte sich aber bereit, sein Anliegen und insbesondere die Frage, ob
die Verschuldung der IV bei der AHV angesichts ihrer getrennten Vermögen noch
zeitgemäss sei oder ob der Bund die Schuld mit einem Tresoreriedarlehen
ausfinanzieren solle, zu prüfen. Stillschweigend nahm der Nationalrat das Postulat in
der Wintersession 2019 an. 34

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ergänzungsleistungen (EL)

Nach ihrem deutlichen Scheitern in der vorberatenden Kommission wurde die
parlamentarische Initiative Spielmann (pda, GE), welche für 1989 die Ausrichtung einer
13. AHV/IV-Rente gefordert hatte, ebenfalls im Plenum abgelehnt. Hingegen überwies
der Rat ein Postulat der Kommission, mit welchem der Bundesrat aufgefordert wurde,
zu prüfen, ob ab 1991 den EL-Bezügern jährlich zusätzlich eine 13. Ergänzungsleistung
ausgerichtet werden könnte.
Die Ausrichtung einer 13. AHV/IVRente verlangte auch eine Petition aus dem Tessin,
welche mit 25'000 Unterschriften an den Bundesrat eingereicht wurde. 35

POSTULAT
DATUM: 26.09.1990
MARIANNE BENTELI

Mittels eines Postulats wollte die SGK-NR im Oktober 2016 die Vorsorgesituation von
Selbständigerwerbenden analysieren lassen. Da für Selbständigerwerbende keine
Versicherungspflicht herrsche, bestünde für sie ein erhöhtes Risiko, aufgrund
ungenügender Vorsorge bereits ab ihrer Pensionierung Ergänzungsleistungen beziehen
zu müssen. Mithilfe dieses Postulats wollte die Kommission nun Klarheit bezüglich des
Ausmasses dieses Problems schaffen, das im Rahmen der EL-Revision zur Sprache
gekommen war. Insbesondere mögliche Vorsorgelücken, Versicherungsmodelle – zum
Beispiel ein BVG-Obligatorium – sowie die Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen
sollten untersucht werden. Der Bundesrat pflichtete der Kommission bei und empfahl
das Postulat zur Annahme. Eine Minderheit Brunner (svp, SG) lehnte den Vorstoss
jedoch ab, weil die Bundesverwaltung – wie in der Budgetdebatte deutlich geworden
sei – sparen müsse und eine solche Abklärung gemäss ihren eigenen Aussagen grossen
Aufwand mit sich bringen würde. Trotz dieses Einwandes nahm der Nationalrat das
Postulat mit 102 zu 72 Stimmen an. 36

POSTULAT
DATUM: 08.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Sommersession 2022 nahm der Ständerat ein Postulat der SGK-SR zur
Aufwertung der Care-Arbeit an, das auf eine im Rahmen der Frauensession 2021
beschlossene Petition zurückging (Pet. 21.2042). Konkret forderte das Postulat den
Bundesrat auf zu prüfen, wie die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften durch
Herabsetzen der Anspruchsvoraussetzungen und Ausdehnung der Bezugsberechtigten
(etwa auf Grosseltern) ausgeweitet werden könnten. Nachdem der Bundesrat und die
Kommission das Postulat zur Annahme empfohlen hatten, folgte die kleine Kammer
diesem Antrag stillschweigend. 37

POSTULAT
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

Alterspolitik

La vert'libérale Kathrin Bertschy souhaite charger le Conseil fédéral d'actualiser la
comptabilité générationnelle. Ce modèle économique permet d'estimer la charge
financière induite pour les générations actuelles et suivantes par les politiques fiscale
et économique de l'État ainsi que la répartition des paiements et des transferts entre
les différentes cohortes de naissance. Une telle projection avait déjà été réalisée par le
SECO en 2004. 
Selon le Conseil fédéral, les instruments de planification à long terme usités par le DFI
et le DFF sont plus pertinents qu'une comptabilité générationnelle. Cependant, il
admet que qu'une attention plus grande peut être portée sur l'équité
intergénérationnelle. Le Conseil fédéral recommande alors de rejeter le postulat, mais
le Conseil national l'a accepté par 157 voix contre 29 et 7 abstentions. La majorité des
refus provient du groupe PDC, ainsi que de deux Verts et trois UDC. 38

POSTULAT
DATUM: 20.03.2019
SOPHIE GUIGNARD
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